[bookmark: _Hlk190758899][image: ]Erklärung zur Barrierefreiheit
für Quartierszentren, Dienste oder Tageseinrichtungen
[bookmark: _Hlk190759190]Projektbezeichnung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Antragsteller(-in): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Adresse des Bauvorhabens: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Art des Bauvorhabens: ☐	Neubau     ☐	Umbau / Modernisierung Bestandsimmobilie 
Umfang der Barrierefreiheit des Gebäudes
[bookmark: _Hlk208239357](ggf. Zustand nach Baumaßnahme)
☐	1. Alle öffentlichen und nicht öffentlichen Bereiche sind barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutzbar nach DIN 18040-1.[footnoteRef:1] [1:  Mindestanforderung für Neubau.] 

☐	2. Alle öffentlich zugänglichen Bereiche sind barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutzbar nach DIN 18040-1.[footnoteRef:2] [2:  Mindestanforderung für Umbau / Modernisierung Bestandsimmobilie.] 

☐	3. Die wesentlichen öffentlich zugänglichen Bereiche sind barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutzbar nach DIN 18040-1 (mindestens Zugangs-bereich, Beratungs-, Veranstaltungs- und Gruppenraum, ein Gäste-WC).[footnoteRef:3] [3:  Im besonders begründbaren Einzelfall zulässig bei Umbau / Modernisierung Bestandsimmobilie.] 

[bookmark: _Hlk208326528]☐	4.  Mindestens ein Gäste-WC ist barrierefrei nach DIN 18040-1 Spezifikation R (Rollstuhl).1,2,3

☐	Die Mindestanforderung für eine Förderung des Bauvorhabens unter Nr. ___ ist nicht realisierbar und zwar für folgende(n) Teilbereich(e):
	Bitte stichwortartig fachlich begründen.	









	Datum
	
	Unterschrift ausführende(r) Architekt(-in)
	
	Stempel 


Sollte bei Gesamtkosten des Vorhabens bis 50.000 Euro kein Architekturbüro beauftragt sein, kann die Bestätigung durch den maßgeblichen Fachhandwerksbetrieb erfolgen. 
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